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1. Allgemein 
 

Diese Anleitung möchte Ihnen das Erfassen von Wachpersonen im Bewacherregister (BWR) 

schrittweise erläutern. Sofern Ihr Unternehmen neben ihrem Betriebssitz (Sitz oder Hauptsitz des 

Unternehmens) über sonstige Betriebsstätten (weitere Sitze oder Niederlassungen) verfügt, sind 

auch diese vollständig zu erfassen. Sofern dies auf Ihr Unternehmen zutrifft, empfehlen wir genau 

damit zu beginnen. Das Erfassen sonstiger Betriebssitze wird in Kapitel 4 beschrieben. 

 

Das zweite Kapitel beschreibt schrittweise das manuelle Erfassen von Wachpersonen über die 

Web-Anwendung des BWR. Hierbei ist zwingend zwischen Erstbefüllung und Neumeldung zu 

unterscheiden. Die Erstbefüllung von Wachpersonen gilt für Wachpersonen, die vor dem 

01.06.2019 bereits als Wachpersonen für Ihr Unternehmen tätig waren. Diese sind der 

zuständigen § 34a-Behörde Ihres Betriebssitzes (bzw. § 34a-Behörde(n) Ihrer sonstigen 

Betriebsstätten) als Wachpersonen bekannt.  

 

Alle Wachpersonen, die erst nach dem 01.06.2019 gemeldet werden, gelten als Neuerfassung.  

 

Für die Ersterfassung besteht zudem die Möglichkeit, eine größere Anzahl von Wachpersonen 

über einen CSV-Upload in das BWR zu importieren. Dieser Upload wird im dritten Kapitel 

beschrieben. 

 

Um Wachpersonen nach dem 01.06.2019 (als „Neuanmeldung“) direkt an die zuständige § 34a-

Wohnsitzbehörde zu melden schreibt die Bewachungsverordnung zusätzlich den Upload weitere 

Unterlagen vor. Hierdurch besteht für Neumeldungen auch kein CSV-Upload zur Verfügung. 

 

Die vorliegende Version beschreibt zudem folgende Features und Anpassungen:  

 

- Die Verknüpfung von Wachpersonen mit Ihrem Gewerbebetrieb (Kapitel 5) 

- Das Ändern vom Namen und der Adresse von Wachpersonen (Kapitel 6) 

 

Wir bitten Sie deshalb: Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen angeboten werden. 
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2. Erfassen von Wachpersonen (manuell) 
 

Um Wachpersonen manuell erfassen zu können, müssen Sie sich zunächst unter 

https://elan1.bafa.bund.de/bafa-portal anmelden. Nach erfolgter Anmeldung sehen Sie auf der 

linken Seite die Navigation. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Wachpersonen erfassen“, um zur 

Reiternavigation zu gelangen.  

 

 

Die manuelle Eingabe der Wachpersonen erfolgt über Eingabemasken, welche über eine 

Reiternavigation miteinander verbunden sind. Zur vollständigen Erfassung gehen Sie bitte die 

Reiter nacheinander durch und erfassen die erforderlichen Daten. Nachdem Sie alle Daten 

eingegeben haben, gelangen Sie mit Klick auf „Weiter & Speichern“ zum nächsten Schritt.  

 

Durch Betätigen des Buttons „Zurück“ haben Sie die Möglichkeit, bereits gemachte Angaben 

nochmal einzusehen und zu korrigieren. Beachten Sie, dass alle mit einem Sternchen versehenen 

Felder Pflichtfelder sind und von Ihnen ausgefüllt werden müssen.  

 

 

 

Klicken Sie auf den Punkt „Rolle“, um die Felder zu den Einsatzarten der Wachperson 

auszuwählen (Mehrfachauswahl möglich). Weitere Infos zu den Einsatzarten und der Qualifikation 

finden Sie in Kapitel 5). Sofern Ihre Wachperson gleichzeitig die Rolle eines Betriebsleiters 

 

https://elan1.bafa.bund.de/bafa-portal
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innehat, setzen Sie bitte das Häkchen bei „Ist Betriebsleiter“ und ergänzen das Datum. 

Anschließend klicken Sie auf „Speichern & weiter“, um zum Reiter „Personendaten“ zu gelangen.  

 

 

 

 

Bitte befüllen Sie die Angaben zu „Personendaten“ und klicken Sie anschließend auf „Speichern & 

weiter“, um zum Punkt „Meldeanschrift“ zu gelangen.  

 

 

Im nächsten Schritt müssen Sie die Felder in der Kategorie „Meldeanschrift“ befüllen. Klicken Sie 

auf „Speichern & weiter“, um Angaben zum Ausweis befüllen zu können. 

 

 

Beachten Sie, dass Wachpersonen immer eine Einsatzart benötigen. Wenn bei 

Betriebsleitern keine Einsatzart bekannt ist, wählen Sie bitte die Einsatzart 

„Betriebsleiter“ aus. Diese gilt im Zuge der Ersterfassung. 
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Bitte befüllen Sie die Angaben zum „Ausweis“ und klicken Sie anschließend auf „Speichern & 

weiter“, um zum Punkt „Qualifikation“ zu gelangen. Weitere Informationen zur Qualifikation finden 

Sie in Kapitel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Im nächsten Schritt müssen Sie die Felder in der Kategorie „Qualifikation“ befüllen. Wählen Sie die 

entsprechende Qualifikation aus und ergänzen Sie die Felder „Art Nachweis“, „Datum Nachweis“ 

und „Ausstellende Behörde“. 

 

 

 

 

Die maschinenlesbaren Zeilen dürfen nur Großbuchstaben (eine Umwandlung in 

Großbuchstaben erfolgt automatisch), Zahlen oder das Zeichen „<“ enthalten. 

Die Daten von der Ausweisunterlage müssen 1:1 übernommen werden. 

Beachten Sie außerdem, dass bei der Ausweisart „Dt. Personalausweis“ das 

Feld „maschinenlesbare Zeile 3“ Pflicht ist.  
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Bei Qualifikationsnachweisen der IHK sind weitere Angaben für die Prüfung 

erforderlich. Die Daten sind exakt - wie auf der Bescheinigung vorhanden - zu 

erfassen. „Exakt - wie auf der Bescheinigung“ ist hier unbedingt wörtlich zu 

verstehen. Sofern z.B. Schreibfehler oder vertauschte Name etc. existieren, sind 

diese ggf. „falsch“ zu übernehmen. Aus diesem Grund müssen hier die 

Personendaten hierzu auch erneut (ggf. doppelt) manuell eingetragen werden.  

 

 

 

 

Das Dropdown „IHK Kammer“ wurde um die abweichenden Bezeichnungen der 

IHK erweitert.  
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Klicken Sie auf „Speichern & weiter“, um zum Punkt „Zuverlässigkeit“ zu gelangen.  

 

 

 

Tragen Sie hier bitte das Datum für die festgestellte Zuverlässigkeit und die feststellende Behörde 

ein und klicken Sie auf „Speichern & weiter“. Optional lassen sich hier zuvor erfasste 

Betriebsstätten zuordnen (siehe Kapitel 4 „Erfassen weiterer Betriebsstätten“). Bestätigen Sie die 

Angaben mit Klick auf „Speichern & weiter“.  

 

 

 

Sie gelangen auf den folgenden Reiter „Dokument Upload“. Dieser ist im Fall von 

Neuanmeldungen, sprich bei der Meldung von Wachpersonen, die erst nach dem 01.06.2019 ihre 

Tätigkeit in Ihrem Haus aufnehmen, erforderlich. Im Rahmen der Erstbefüllung ist dies für Sie 

optional.  

 

 

 

 

Klicken Sie auf „Auswählen“, um einen Upload von Dokumenten vorzunehmen.  

 

 

Der Upload von Dokumenten ermöglicht das Hochladen von gescannten 

Dokumenten zur Wachperson. Die Bewachungsverordnung sieht für 

Neuanmeldungen von Wachpersonen ab dem 01.06.2019 zudem vor, weitere 

Angaben an die zuständige § 34a-Wohnsitzbehörde zu übermitteln.  

 

 

Akzeptierte Dateitypen sind „pdf“, „jpg“, „jpeg“, „png“, tif“ oder „tiff“. Diese 

Dokumente werden an die zuständige § 34a-Wohnsitzbehörde zur Prüfung 

übermittelt.  

Der Dokumenten Upload ist im Rahmen der Ersterfassung optional. 
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Ein neues Fenster öffnet sich. Wählen Sie das entsprechende Dokument aus und klicken Sie auf 

„Öffnen“, um die Datei für den Upload zu übernehmen.  

 

 

Um die Datei in das Portal hochzuladen, klicken Sie auf „Hochladen“. Möchten Sie noch weitere 

Dokumente hochladen, klicken Sie auf „Auswählen“. Möchten Sie eine Datei wieder entfernen, 

klicken Sie auf „x“. Wenn Sie den Upload komplett abbrechen möchten, klicken Sie auf 

„Abbrechen“.  

 

Wenn Sie das gewünschte Dokument hochgeladen haben, lässt sich für jedes Dokument ein 

passender Dateiinhalt auswählen. Klicken Sie hierzu auf das Dropdown „Dateiinhalt“ und wählen 
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Sie den entsprechenden Dateiinhalt aus. Bestätigen Sie anschließend mit Klick auf den Button 

„Hochladen“.  

 

 

 

Beim Dateiinhalt „Sonstiges“ besteht zudem die Möglichkeit, eine zusätzliche Angabe zum 

Dokument einzutragen. 

 

 

Die erfolgreich hochgeladenen Dateien werden in einer Liste angezeigt. Fehlerhaft hochgeladene 

Dateien lassen sich hier über das Symbol „Papierkorb“ wieder entfernen. 

 

 

Klicken Sie auf „Speichern & weiter“, um auf die Übersicht zu kommen.  

 

 

Im letzten Schritt werden Ihnen in der Übersicht, die von Ihnen ausgefüllten Felder zur jeweiligen 

Kategorie, angezeigt. Klicken Sie auf „Ersterfassen“, wenn Sie eine bereits bestehende 

Wachperson bei der zuständigen Behörde eintragen lassen möchten.  

 

Klicken Sie auf „Neuanmelden“, wenn Sie eine neue Wachperson bei der zuständigen Behörde 

anmelden möchten. Klicken Sie auf „Speichern“, falls Sie die Wachperson zu einem späteren 

Zeitpunkt beantragen oder deren Angaben vor der Beantragung nochmal ändern oder ergänzen 

möchten.  
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Nach Klick auf „Ersterfassen“ oder auf „Neuanmelden“ erfolgt eine automatische Dublettenprüfung. 

Sollten Dubletten vorhanden sein, werden Sie darüber informiert  

 

 

 

Sofern zu der Wachperson eine Bewacher-ID vorliegt, können Sie die Wachperson über den 

angegebenen Link verknüpfen und somit unnötige Kosten sparen. 
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Nach erfolgter Beantragung werden Sie automatisch zur „Liste alle Wachpersonen“ weitergeleitet. 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie eine Wachperson über die Buttons „Ersterfassen“ oder „Neuanmelden“ beantragt haben, 

ist der Vorgang für Sie zunächst beendet. Die Wachperson kann nun von der Behörde bestätigt, 

freigegeben oder zurückgewiesen werden. Solange die Wachperson im Bearbeitungsprozess ist, 

können keine Änderungen an den Daten der Wachperson vorgenommen werden.  

 

 

 

 

 

 
 

Wachpersonen und ihr jeweiliger Bearbeitungsstatus sind auch zu jeder Zeit über entsprechende 

Listen einsehbar. Klicken Sie im Menü auf „Liste Wachpersonen“.  

Im Falle der Neuerfassung sind zudem gem. § 16 BewachV zusätzliche 

Dokumentenuploads erforderlich. Sollten Sie den Dokumentenupload 

übersprungen haben, erscheint eine Meldung. 

Wachpersonen müssen aber nicht direkt nach der Erfassung beantragt 

werden. Wenn noch Informationen fehlen, ist dies kein Problem. Die 

Erfassung kann zu einem beliebigen Zeitpunkt unterbrochen werde. Der 

jeweilige Bearbeitungsstand bleibt gespeichert und bearbeitbar.  

So lassen sich auch erstmal zahlreiche Wachpersonen manuell oder auch 

mittels CSV-Import (gilt nur im Rahmen der Ersterfassung) erfassen und 

später gemeinsam beantragen.  
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Diese Liste zeigt alle Ihrem Unternehmen zugehörigen Wachpersonen an. Unter „Filterung nach 

Erfassungsstatus“ können Sie Ihre Wachpersonen via Dropdown nach dem Status „In 

Bearbeitung“, „Beantragte Personen“, „In Prüfung“, „Erfasst durch Wohnsitzbehörde“, 

„Zurückgewiesen“ oder „Freigegebenen Personen“ filtern.  

 

Mit Klick auf das Symbol mit der Lupe gelangen Sie zur Detailansicht der Wachperson.  

 

 

 

Wachpersonen, die Sie neu angemeldet haben, finden Sie immer im 

Status „In Prüfung“. Wachpersonen im Erfassungsstatus „Zurückgewiesen“ 

und „In Prüfung“ können mit Klick auf das Symbol „Papierkorb“ storniert 

werden.  
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Sollten Sie mehrere Wachpersonen erfasst, aber noch nicht beantragt haben, können Sie mithilfe 

einer Mehrauswahl ein Häkchen bei den jeweiligen Wachpersonen setzen und auf den Button 

„Beantragen“ klicken. So können Sie mehrere Wachpersonen gleichzeitig beantragen. Gleiches gilt 

auch für die Zuordnung von Wachpersonen zu einer Betriebsstätte.   

 

In Bearbeitung: Die Wachperson ist von Ihnen noch beliebig änderbar. 

In Prüfung: Die Wachperson wurde an die Behörde zur Bearbeitung geleitet. 

Zurückgewiesen: Von der Behörde nicht bestätigte Wachpersonen (durch Sie als 

Gewerbebetrieb wieder änderbar). 

Freigegebene Personen: Die Wachperson wurde im Register freigegeben. 
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Sofern Sie bereits sonstige Betriebsstätten erfasst haben (siehe Kapitel 4) und Wachpersonen 

einer Betriebstätte zuordnen möchten, klicken Sie auf den Button „Betriebsstätte zuordnen“. Es 

öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie die zuständige Betriebsstätte aus und klicken Sie auf 

„Betriebsstätte zuordnen“.  

 

 

 

 

 
Zudem finden Sie in der Navigation unter „Übersichtsseite“ eine Anzeige zu den Wachpersonen 
sortiert nach Status. Des Weiteren werden Ihnen Ihre erfassten Betriebsstätten angezeigt.  
 

Zur Listenansicht gelangen Sie auch, wenn Sie in der Navigation auf den 

Punkt „Liste Wachpersonen“ klicken. 

 

 

Wie beschrieben ist dies für Sie als Gewerbebetrieb optional. Sofern in Ihrem 

Unternehmen eine hohe Anzahl an sonstigen Betriebsstätten existiert, können 

Sie hiermit den Arbeitsaufwand der zuständigen Behörden reduzieren und 

dadurch den Freigabeprozess beschleunigen.  
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Wenn Sie bei der Spalte „Wachperson“ auf die Lupe klicken, gelangen Sie wieder zur 
Listenansicht der Wachpersonen.  
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3. Erfassen von Wachpersonen (CSV-Import) 
 

Neben einer manuellen Erfassung von Wachpersonen ist auch eine Erfassung von Wachpersonen 

mittels CSV-Import möglich.  

Diese Funktion steht Ihnen jedoch nur für die Erfassung von Wachpersonen im Rahmen der 

Erstbefüllung zur Verfügung. Alle nach dem 01.06.2019 beantragten Wachpersonen sind nur 

über die oben beschriebene Neuerfassung möglich. 

 

Melden Sie sich zunächst am BWR an. Nach erfolgter Anmeldung sehen Sie auf der linken Seite 

die Navigation. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Wachpersonen importieren“, um zum CSV-Import 

zu gelangen. 

 

 

 

Eine neue Seite öffnet sich. Klicken Sie auf den Button „Auswählen“.   

 

Ein neues Fenster öffnet sich. Wählen Sie die entsprechende CSV-Datei aus und klicken Sie auf 

„Öffnen“, um die Datei in das Portal hochzuladen.  

 

 

Bitte denken Sie an die vorgegebene Spezifikation der CSV-Datei. Mehr 

Informationen zur CSV-Spezifikation finden sie unter www.bewacherregister.de 

unter „Erstbefüllung Stufe 3: Personal“. 

 

http://www.bewacherregister.de/
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Nach dem Klick auf “Öffnen” steht die CSV-Datei zum Hochladen (Importieren) zur Verfügung. Um 

den Import zu starten, klicken Sie auf “Hochladen”. Der Ladebalken zeigt Ihnen den Fortschritt des 

Imports an. Wenn Sie die CSV-Datei löschen möchten, klicken Sie auf den Button mit dem Kreuz-

Symbol oder auf den Button „Abbrechen“. 

 

 

Falls eine CSV-Datei hochgeladen wird, die nicht der vorgegebenen Spezifikation entspricht, wird 

Ihnen der Fehler mit Verweis auf die entsprechende Zeile angezeigt.  

 

Wenn Sie die CSV-Datei erfolgreich hochgeladen haben, können Sie diese mit Klick auf „Ergebnis 

herunterladen“ zur weiteren Prüfung herunterladen. Die heruntergeladene CSV-Datei zeigt Ihnen, 

sofern vorhanden, Fehler an. Korrigieren Sie diese Fehler und importieren Sie erneut die CSV-

Datei. 

 

 

 

 

 

Beim Herunterladen der CSV-Datei werden alle zuvor importierten 

Personendatensätze in der Download CSV-Datei mit einer technischen 

Personen-ID versehen. Diese dient der Zuordnung bei einem späteren und 

erneuten Hochladen und sollte nicht verändert werden. 
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Nach dem Upload stehen die gleichen Listenansichten wie bei einer manuellen Erfassung zur 

Verfügung. Klicken Sie in der Navigation auf „Liste Wachpersonen“. Eine neue Seite öffnet sich. 

 

 

Über das Dropdown „Filterung nach Erfassungsstatus“ können Sie nach Erfassungsstatus der 

Wachpersonen filtern. In der linken Spalte neben der Wachpersonen-ID sehen Sie die Symbole 

„Lupe“ und „Papierkorb“.  

 

Wenn Sie auf das Symbol mit der Lupe klicken, gelangen Sie zur Detailansicht, in welcher Sie 

erfasste Daten ändern können. Mit Klick auf das Symbol „Papierkorb“ können Sie die jeweilige 

Wachperson löschen.  

 

 

 

 

 

Wenn Sie Wachpersonen nach „Beantragte“ filtern, können Sie die 

Wachpersonen sehen, die Sie beantragt haben. Eine nachträgliche Bearbeitung 

ist in diesem Status nicht mehr möglich. 
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Wenn Sie einer Wachperson eine Betriebsstätte zuordnen möchten, wählen Sie bitte die 

Wachperson/Wachpersonen aus und klicken Sie auf den Button „Betriebsstätte zuordnen“. 

 

Klicken Sie auf „Beantragen“, wenn Sie die erfasste/n Wachperson/Wachpersonen bei der 

zuständigen § 34a-Behörde beantragen möchten. 

 

 

 
  

  

 

 

Im Erfassungsstatus "In Bearbeitung" besteht die Möglichkeit, mehrere 
Wachpersonen via Checkbox auszuwählen. Die Checkbox befindet sich in der 
linken Spalte neben dem Symbol mit der Lupe.  

 

Die Listenansichten sind die gleichen wie die der manuellen Erfassung. Werden 

z.B. 50 Wachpersonen über den CSV Import erfasst und 5 Wachpersonen 

manuell so finden sich 55 Wachpersonal in der Liste wieder.  
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4. Erfassen weiterer Betriebsstätten 
 

Sollten Sie mehrere Betriebsstätten haben, müssen Sie erst Ihre Betriebsstätten erfassen, bevor 

eine Erfassung von Wachpersonen erfolgt. Das Erfassen von mehreren Betriebsstätten erfolgt 

ausschließlich manuell über die Web-Anwendung. Das Erfassen mehrerer Betriebsstätten per 

CSV-Import ist nicht möglich. Melden Sie sich hierfür im BWR an und klicken in der Navigation auf 

den Menüpunkt „Betriebsstätten erfassen“.  

 

 

Eine neue Seite öffnet sich. In der Reiternavigation finden Sie den Punkt „Betriebsstätte“, füllen Sie 

die Felder aus und klicken Sie auf „Speichern & weiter“.  
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Wenn Sie eine Übersicht über Ihre Betriebsstätten haben möchten, klicken Sie in der Navigation 

auf den Punkt „Zugeordnete Betriebsstätten“. 

 

 

Eine neue Seite öffnet sich. In der linken Spalte neben der ID sehen Sie die Symbole „Lupe“ und 

„Papierkorb“. Wenn Sie auf das Symbol mit der Lupe klicken, gelangen Sie zur Detailansicht, in 

welcher Sie Daten erfassen oder erfasste Daten ändern können. Mit Klick auf das Symbol 

„Papierkorb“ können Sie die jeweilige Betriebsstätte löschen.  

 

Nach Eingabe der PLZ und Ort der Betriebsstätte erfolgt die automatische 

Zuordnung der zuständigen 34a-Behörde (Ausnahme: Berlin und Hamburg; hier 

erscheint eine Auswahlliste). 
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5. Verknüpfen von Wachpersonen zum eigenen 
Gewerbebetrieb 

 

Es kann vorkommen, dass Wachpersonen bei Ihnen anfangen zu arbeiten, die schon im 

Bewacherregister freigegeben sind. Dies kann zum Beispiel vorkommen, wenn die entsprechende 

Person als Wachperson oder Betriebsleiter bei anderen Unternehmen tätig war oder ggf. auch 

noch ist oder wenn die Person als selbstständiger (Einzel-)Unternehmer im BWR registriert und als 

Wachperson freigegeben wurde. 

In einem solchen Fall verfügt die Person bereits über eine eigene, eindeutige Bewacher-ID.  

Hierzu wurde im Register der Vorgang „Wachperson Verknüpfen“ implementiert. Technisch 

bedeutet „Verknüpfen“, dass bereits freigegebene Wachpersonen Ihrem Gewerbebetrieb 

zugeordnet werden. Da die Wachpersonen sich bereits im Status „Freigegeben“ befinden, ist 

hierzu keine Interaktion mit der Behörde notwendig: Sobald die gewünschte Person gefunden 

wurde und Sie diese „verknüpft“ haben, können Sie die Wachperson in der Liste der 

Wachpersonen sehen und dürfen diese Person, unter Berücksichtigung der Einsatzarten, für die 

entsprechenden Wachtätigkeiten einsetzen. 

 
 
Mit dem Anklicken von „Wachperson verknüpfen“ öffnet sich das entsprechende Fenster. Aus 

datenschutzrechtlichen Gründen ist es erforderlich, dass zusätzlich zur Bewacher ID gewisse 

Mindestdaten bekannt sind. Bitte geben Sie diese vollständig und richtig ein. Nachdem Sie alle 

erforderlichen Daten eingegeben haben, klicken Sie auf den Button „Suchen“. 
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Falls ein Eintrag gefunden wurde, wird Ihnen dieser angezeigt und Sie können durch das 

Ausklappen der jeweiligen Reiter sich die vollständigen Daten anschauen. Anschließend klicken 

Sie auf „Gefundenen Eintrag übernehmen“. 

 

 
Anschließend geben Sie noch den Beginn der Tätigkeit und die Einsatzarten ein und klicken auf 

„Speichern & weiter“. 

 

 

 

Sie erhalten eine Übersicht der zu verknüpfenden Wachpersonen und können mit Klicken auf den 

Buttons „Verknüpfen“ den Vorgang abschließen.  

 

 

 

 



Bewacherregister - Anleitung für Bewachungsunternehmen 

28/33 

 

 

Die Wachperson ist jetzt verknüpft und befindet sich in der Liste aller Wachpersonen im Status 

„Freigegebene Personen“.  
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6. Änderung von Wachpersonen 
 

Angenommen, Sie wollen Änderungen an Ihrem Wachpersonal vornehmen, wählen Sie im Menü 

den Reiter Liste Wachpersonen und filtern Sie ihre Wachpersonen nach dem Status 

„Freigegebene Personen“. Über das Stiftsymbol gelangen Sie in die Übersichtsseite der zu 

ändernden Wachperson und leiten mit einem Klick auf den Button „Ändern“ den 

Änderungsvorgang ein. 

 

 

 

 

 

 

  

Achtung: Eine Änderung der Einsatzarten und/oder der Qualifikation ist zurzeit 

noch nicht möglich.  
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Ähnlich wie beim Erfassen von Wachpersonen erscheinen die verschiedenen Reiter „Rolle“, 

 „Personendaten“, „Meldeanschrift“ etc. Durch Klicken auf diese können Sie sich zu den zu 

ändernden Feldern navigieren und Ihre Änderungen dort eintragen.  

 

Das Hochladen von mindestens einem Dokument, das die Änderung belegt, ist verpflichtend.  
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Auf der Übersichtsseite können Sie die vorgenommenen Änderungen nochmals kontrollieren, und 

diese dann mittels betätigen des Buttons „Änderung beantragen“ an die zuständige Behörde 

weiterleiten. Die Genehmigung Ihrer Änderung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Für diese 

Zeit befindet sich die Wachperson mit ihren „alten“ Daten im Status „Freigegeben“.  

 

Wenn Sie Ihr Wachpersonal nach dem Status „Änderung beantragt“ filtern, sehen Sie die  

Änderungsanträge, die zurzeit der Behörde vorliegen. Wenn die Behörde Ihren Antrag genehmigt 

hat, verschwindet der entsprechende Eintrag in der Liste „Änderung beantragt“ und Sie finden die 

geänderte Wachperson im Status „Freigegebene Personen“.

 

 

 

 

 

Es kann zu einer Person immer nur ein Änderungsantrag bei der zuständigen 

Behörde vorliegen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass Sie die Änderung 

einer verknüpften Wachperson nicht beantragen können, weil ein anderer 

Gewerbebetrieb bereits einen Änderungsantrag bei der Behörde gestellt hat. 
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7. Qualifikation und Einsatzarten 
 

Bis zum 31.05.2019 ist der Code aus der nachfolgenden Liste von Arten der Qualifikationen 

anzugeben: 

 

 

 

Ab dem 01.06.2019 ist der Code aus der nachfolgenden Liste von Arten der Qualifikationen 

anzugeben: 

Code Text 

01 Sachkunde über Anerkennung anderer Nachweis im Sinne des § 8 Nr. 1 bis 3 
BewachV erbracht 

02 Sachkunde 

03 Befreiung von Unterrichtung nach § 23 Abs. 1 BewachV 

04 Sachkunde über ausländischen Nachweis anerkannt 

05 Unterrichtung 

06 Befreiung von Sachkundeprüfung nach § 23 Abs. 2 BewachV 

07 Unterrichtung über ausländischen Nachweis anerkannt 

08 80/40-Stunden-Unterrichtung für Gewerbetreibende 

 

Erläuterung zum Code 

Code Text 

01 Die Sachkunde wurde über einen der in § 8 Nr. 1 bis 3 BewachV benannten Abschlüsse nachgewiesen. 

02 vgl. §§ 9 bis 11 BewachV (Fassung ab 1.6) 

03 Personen im Sinne des § 34a Absatz 1a Satz 1 der Gewerbeordnung, die am 31. März 1996 in einem 
Bewachungsunternehmen beschäftigt waren, sind von der Unterrichtung nach § 4 (BewachV) befreit. 
Der Gewerbetreibende bescheinigt diesen Personen, dass sie die Voraussetzungen des Satzes 1 
erfüllen. 

04 Anerkennung eines ausländischen Abschlusses gemäß Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) 

05 vgl. §§ 4 bis 7 BewachV (Fassung ab 1.6) 

06 Personen im Sinne des § 34a Absatz 1a Satz 2 der Gewerbeordnung, die am 1. Januar 2003 seit 
mindestens drei Jahren befugt und ohne Unterbrechung im Bewachungsgewerbe Tätigkeiten nach § 
34a Absatz 1a der Gewerbeordnung durchgeführt haben, bedürfen nicht der Sachkundeprüfung nach § 
9 (BewachV). Der Gewerbetreibende bescheinigt diesen Personen, dass sie die Voraussetzungen des 
Satzes 1 erfüllen. 

07 Anerkennung eines ausländischen Abschlusses gemäß Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) 

08 Bis zum 30.11.2016 war für den Gewerbetreibenden eine 80 Stunden- Unterrichtung als 
Qualifikationsnachweis hinreichend. Bis zum 30.09.1998 war für diese eine 40h-Unterrichtung 
hinreichend. 

 

Code Text 

01 Sonstige Prüfungszeugnisse § 5d 

02 IHK-Sachkunde § 5c 

03 Ausnahmeregelung / Übergangsvorschrift nach § 17 (1)  

04 Sonstige ausländische Qualifikation (vergleichbar Sachkunde) § 5f 

05 IHK-Unterrichtung § 3 

06 Ausnahmeregelung / Übergangsvorschrift nach § 17 (2) 

07 Sonstige ausländische Qualifikation (vergleichbar Unterrichtung) § 5f 

08 Unterrichtung für Gewerbetreibende (40 h / 80 h) 
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Einsatzarten 

Code  Einsatzart  Erläuterung  

1  Leitung Bewachung Asylunterkünfte 
(§ 34a Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 iVm Satz 4 
Nr. 1 GewO)  

Bewachung von Immobilien und Einrichtungen für 
Asylsuchende und Flüchtlinge in leitender Funktion.  

Erfordert Sachkunde und VS-Prüfung.  

2  Leitung Bewachung Großveranstaltung 
(§ 34a Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 iVm Satz 4 
Nr. 1 GewO)  

Bewachung zugangsgeschützter Großveranstaltungen in 
leitender Funktion.  

Erfordert Sachkunde und VS-Prüfung.  

3  Bewachung Asylunterkünfte 
(§ 34a Abs. 1a Satz 1 iVm Satz 4 Nr. 1 
iVm Satz 2 Nr. 4 GewO)  

Bewachung von Immobilien und Einrichtungen für 
Asylsuchende und Flüchtlinge in nichtleitender Funktion.  

Erfordert Unterrichtung und VS-Prüfung.  

4  Bewachung Großveranstaltungen 
 (§ 34a Abs. 1a Satz 1 iVm Satz 4 Nr. 1 
iVm Satz 2 Nr. 5 GewO)  

Bewachung zugangsgeschützter Großveranstaltungen in 
nichtleitender Funktion.  

Erfordert Unterrichtung und VS-Prüfung.  

5  Schutz besonders gefährdeter Objekte 
(§ 34a Abs. 1a Satz 1 iVm Satz 4 Nr. 2 
GewO)  

Schutzaufgaben im befriedeten Besitztum bei Objekten, von 
denen im Fall eines kriminellen Eingriffs eine besondere Gefahr 
für die Allgemeinheit ausgehen kann.  

Erfordert Unterrichtung und VS-Prüfung.  

6  Kontrollgänge/-fahrten 
(§ 34a Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 GewO)  

Kontrollgänge im öffentlichen Verkehrsraum oder in 
Hausrechtsbereichen mit tatsächlich öffentlichem Verkehr.  

Erfordert Sachkunde und Zuverlässigkeit.  

7  Ladendetektiv 
(§ 34a Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 GewO)  

Schutz vor Ladendieben.  

Erfordert Sachkunde und Zuverlässigkeit.  

8  Disko-Türsteher 
(§ 34a Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 GewO)  

Bewachungen im Eingangsbereich von gastgewerblichen 
Diskotheken.  

Erfordert Sachkunde und Zuverlässigkeit.  

9  Einfache Bewachungstätigkeit (§ 34a 
Abs. 1a Satz 1 GewO)  

Sonstige Bewachungstätigkeiten, die keiner der vorgenannten 
Einsatzarten entsprechen.  

Erfordert Unterrichtung und Zuverlässigkeit.  

 


